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Aktenzeichen: 34 – 565 
 

Veterinärwesen, 
Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

 
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufstallung von Geflügel im Landkreis Mühldorf a. Inn; 
 
Das Landratsamt Mühldorf am Inn erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz ge-
gen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgeset-
zes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 
1938) folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Die Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 11.03.2021 tritt mit Inkrafttreten dieser Allge-
meinverfügung außer Kraft. 
 

2. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufge-
zogen oder gehalten werden) im Gebiet des Landkreis Mühldorf a. Inn halten, wird eine 
Aufstallung des Geflügels angeordnet  

 
a) in geschlossenen Ställen oder  

 
b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 
gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln  
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 

 
3. Die sofortige Vollziehung der in den Ziffern 1 bis 2 getroffenen Regelungen wird gemäß 

§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.  
 

5. Die Allgemeinverfügung tritt am 02.04.2021 in Kraft.  
 
 

Begründung 
 

I. 
 

Zum Schutz der bayerischen Geflügelhaltungen, werden bayernweit verstärkte Biosicherheits-
maßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet. Durch die konsequente Einhaltung der 
Biosicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel 
vermieden werden. In ganz Bayern sowie nun auch dem Landkreis Mühldorf a. Inn wurden Fäl-
le der Geflügelpest bei Wildvögeln und bei Hausvögeln nachgewiesen. Auch in den Ländern in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Bayern wurden betroffene Vögel gemeldet. In der Schweiz und 
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Österreich waren bislang nur Wildvögel betroffen, in Tschechien dagegen auch einige Hausge-
flügelbestände.  
 

II. 
 

Das Landratsamt Mühldorf am Inn ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 
 
Zu Ziffer 1: 
 
Die unter Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 11.03.2021 angeordnete Aufstallung für private 
und gewerbliche Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-
Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, 
Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden) im Ge-
biet von 500 m um die Uferbereiche der Flüsse Inn, Rott und Isen halten, ist aufgrund des nun 
nachgewiesenen Falles der Geflügelpest im Landkreis Mühldorf a. Inn nicht mehr ausreichend 
um dem Schutz vor einer weiteren Ausbreitung ausreichend Rechnung zu tragen. 
 
Zu Ziffer 2:  
 
Die Anordnung der Aufstallung nach Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf § 13 Abs. 
1 der Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a Tier-
GesG. Danach ordnet die zuständige Behörde auf Grundlage einer Risikobewertung nach 
Maßgabe von § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung zur Vermeidung der Einschleppung oder 
Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel die Aufstallung des Geflügels an. Durch die 
amtliche Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest bei Wild-, Haus- und Nutzvögeln in ei-
ner Vielzahl von Bundesländern sowie nun auch im Landkreis Mühldorf a. Inn ist die Erforder-
lichkeit der Aufstallung von Geflügel im gesamten Landkreis zur Vermeidung der Einschleppung 
oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel im Sinne des §13 Abs. 1 der Geflügel-
pest-Verordnung gegeben. 
 
Dies wird in der aktuellen Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) (bzw. des Bayeri-
schen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)) vom 03.03.2021 bestä-
tigt. In der Risikobewertung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 der  Geflügelpest-Verordnung sind die örtli-
chen Gegebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, indem sich wildlebende Wat- 
und Wasservögel sammeln, rasten oder brüten, zu berücksichtigen. Gemäß  § 13 Abs. 2 Nr. 3 
der Geflügelpest-Verordnung ist der  Verdacht  oder der Ausbruch auf Geflügelpest in einem 
Kreis oder anliegenden Kreis in die Risikobewertung miteinzubeziehen. Die demgemäß vorzu-
nehmende Risikobewertung  erlaubt nach der derzeitigen Seuchenlage keine Abgrenzung be-
stimmter Gebiete. Daher hat die Aufstallung landkreisweit zu erfolgen. In dem obengenannten 
Gutachten des FLI (bzw.  LGL) wird das Risiko des Eintrags von Geflügelpest durch Wildvögel 
in  Hausgeflügelbeständen bundesweit als hoch eingeschätzt und neben der konsequenten 
Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbesondere der Biosicherheit) empfohlen, Geflügel 
risikobasiert, zumindest für Geflügelhaltungen, die sich in Regionen mit hoher Wildvogeldichte 
oder in der Nähe von Wildvogel-Rastplätzen befinden, aufzustallen. Aufgrund des genannten 
Gutachtens sowie der festgestellten Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln hat die Risiko-
bewertung zu dem Ergebnis geführt, dass es erforderlich ist, Geflügel landkreisweit aufzustal-
len. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln in jeglicher Form 
zu minimieren und wenn möglich zu verhindern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich 
zu ausschließlich im Stall gehaltenem  Geflügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen 
Umweltfaktoren in  Kontakt zu geraten. Die landkreisweite Aufstallung von Geflügel ist geboten, 
um ein Übergreifen der Geflügelpest auf Nutzgeflügelbestände zu verhindern und damit die 
tierische Erzeugung (Eier und  Geflügelfleisch) von hochwertigen Lebensmitteln nicht zu ge-
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fährden. Diese Entscheidung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. Die 
Maßnahme ist geeignet, den  Zweck, die Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel zu er-
reichen. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung steht, 
welches zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemes-
sen, da die wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung 
erleiden,  im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen Geflü-
gelpestausbruch für die gesamte Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft entstehen kann, nach-
rangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der Aufstallung die privaten Interes-
sen der betroffenen Tierhalter. Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem 
durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig virus-
kontaminierten Materialienwie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk  oder Schutzkleidung. 
Unter der Vielzahl von in Betracht kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als Eintragsquelle 
zu berücksichtigen. Virushaltige Ausscheidungen von  Wildvögeln können jederzeit z. B. Ober-
flächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenem Geflügel mit Influenzavi-
ren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren. Die in Nr. 2 der Verfügung genannte 
Aufstallung ist geeignet, das Risiko  derartiger Übertragungswege zu minimieren. 
 

Zu Ziffer 3:  
 
Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 2 wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ange-
ordnet, da es sich bei der aviären Influenza H5N8 um eine hochansteckende und leicht über-
tragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden und weitrei-
chenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor der Verschleppung 
der Seuche müssen daher sofort und ohne zeitliche Verzögerung greifen. Es kann nicht abge-
wartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Verfügung zur Prävention der Seuchen-
einschleppung gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der 
sofortigen Vollziehung ein entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wir-
kung eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
Zu Ziffer 4: 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tier-
gesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 
 
Zu Ziffer 5:  
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffent-
licher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt ge-
geben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon 
abweichender Tag bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass 
diese Allgemeinverfügung am 02.04.2021 in Kraft tritt.  
 
 

Hinweise: 
 

• Die übrigen Regelungen der Allgemeinverfügungen des Landkreises Mühldorf a. Inn vom 
02.02.2021 sowie vom 11.03.2021 bleiben weiterhin gültig.  
 

• Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 
zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nut-



Nr. 32 01.04.2021 Seite 128 

 
zungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  
 

• Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und  § 32 
Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfü-
gung zuwiderhandelt.  
 

• Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
  
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem  
 
Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden; der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-

nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Tierseuchenrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diese Verfügung Widerspruch einzulegen. 
 

• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 

• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor dem Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
 
Mühldorf a. Inn, den 01.04.2021 
 
 
gez. 
Dr. Benedikt Burkardt 
Oberregierungsrat 
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